
Bildung eines besonderen beschließenden Ausschusses zur
Vorbereitung der Wahl des Landrats/der Landrätin

I. Beschlussantrag

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

Der Landrat

Beratungsunterlage 2024/201
Hauptamt
Buresch, Jasmin
07161 202-1020
j.buresch@lkgp.de

Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit
Kreistag 08.11.2024 öffentlich Beschlussfassung

1. Die Wahl des Landrats/der Landrätin des Landkreises Göppingen wird in der
Kreistagssitzung am 4. April 2025 durchgeführt.

2. Im Wege der Einigung wird der besondere beschließende Ausschuss aufgrund
der Vorschläge der Fraktionen und der Gruppe der FDP wie unter II. benannt
gebildet. Die Stellvertretung der ordentlichen Mitglieder erfolgt nach der
genannten Reihenfolge.

Die Stelle des Landrats/der Landrätin des Landkreises Göppingen ist wegen Ablaufs
der Amtszeit des derzeitigen Stelleninhabers zum 1. Juli 2025 neu zu besetzen.

Nach § 39 Abs.1 Landkreisordnung (LKrO) ist die Wahl frühestens drei Monate und
spätestens einen Monat vor Freiwerden der Stelle durchzuführen. Die Wahl muss
somit im Zeitraum 1. April 2025 bis 31. Mai 2025 erfolgen.

Als Wahltermin bestimmt der Kreistag daher den 4. April 2025.

Zur Vorbereitung der Wahl des Landrats bildet der Kreistag nach § 39 Abs. 2 der
Landkreisordnung (LKrO) einen besonderen beschließenden Ausschuss.

Der besondere beschließende Ausschuss besteht aus mindestens sieben
Mitgliedern (§ 35 Abs. 1 LKrO).

Es wurde die Einigung erzielt, für den besonderen beschließenden Ausschuss zur
Vorbereitung der Wahl des Landrats 14 Mitglieder zu bestellen. Um die politischen
Mehrheitsverhältnisse im Kreistag abzubilden (Spiegelbildlichkeit), wird den
Fraktionen und der Gruppe FDP ein Vorschlagsrecht für ordentliche Mitglieder und
stellvertretende Mitglieder eingeräumt.
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Der besondere beschließende Ausschuss hat folgende Aufgaben:

1. Die erste Sitzung des Ausschusses wird von dem an Lebensjahren ältesten
Ausschussmitglied einberufen und zunächst geleitet. Als Erstes wählt der
Ausschuss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden/eine Vorsitzende sowie einen
oder mehrere Stellvertreterinnen/Stellvertreter. Der Landrat kann dem
Ausschuss nicht angehören.

2. Der Ausschuss entscheidet über die öffentliche Ausschreibung der Stelle des
Landrats/der Landrätin.

3. Der Ausschuss legt dem Innenministerium die eingegangenen Bewerbungen vor.
Der Ausschuss und das Innenministerium benennen gemeinsam geeignete
Bewerberinnen/Bewerber (nach § 39 Abs. 3 LKrO), aus denen der Kreistag den
Landrat/die Landrätin wählt.

4. Folgende Termine sind vorgesehen:

Für die Besetzung des besonderen beschließenden Ausschusses liegt nachfolgend
aufgeführter Vorschlag vor:

29.11.2024 1. Sitzung des besonderen beschließenden Ausschusses
17.01.2025 2. Sitzung des besonderen beschließenden Ausschusses
31.01.2025 3. Sitzung des besonderen beschließenden Ausschusses
04.04.2025 Wahl des Landrats/der Landrätin im Kreistag

Fraktion/
Gruppe

Mitglieder Stellvertretung in dieser
Reihenfolge

CDU Wolfgang Rapp
Dieter Braun
Rainer Staib
Guido Till

1. Matthias Wittlinger
2. Benjamin Wahl
3. Gerhard Ueding
4. Julian Elschenbroich
5. Alois Aubele
6. Kai Außerlechner
7. Martin Bareis
8. Markus Edinger
9. Felix Gerber
10. Elke Ihring
11. Dr. Barbara Ladwig
12. Hans-Peter Maichle
13. Kurt Moll
14. Barbara Schmid
15. Jochen Staudinger
16. Ute Thiel
17. Markus Vöhringer
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III. Handlungsalternative

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Die Aufwendungen für die Durchführung der Sitzungen einschließlich
Aufwandsentschädigung werden auf rund 1.500 Euro je Sitzung geschätzt.

Freie Wähler Hans-Rudi Bührle
Jochen Bidlingmaier
Daniel Kohl

1. Michael Matzak
2. Rudolf Bauer
3. Dr. Oliver Bernas
4. Franziska Franzisi
5. Martin Gansloser
6. Rainer Häfele
7. Lore Nagel
8. Jürgen Nagl
9. Bernd Schaefer
10. Inge Schmid

SPD Benjamin Christian
Susanne Widmaier

1. Peter Hofelich
2. Sascha Binder
3. Dr. Michael Grebner
4. Eberhard Keller
5. Rainer Kruschina
6. Thomas Reiff
7. Hilde Huber
8. Katrin Buchholz

AfD Michael Weller
Marc Stolzenberger

1. Sandro Scheer
2. Thomas Weigert
3. Hans-Jürgen Goßner
4. Peter Stepak
5. Uwe Freiherr von Wangenheim
6. Gerhard Fischer
7. Michael Wittmann

GRÜNE Hans Zeeb
Ulrike Haas

1. Sabine Daunderer
2. Bernhard Lehle
3. Elisa Deppert
4. Matthias Dreikluft
5. Vera Sompon
6. Hans Geiger

FDP Georg Gallus 1. Oliver Strommer
2. Heinz Frey

Die Bildung des besonderen beschließenden Ausschusses ist gesetzlich
vorgeschrieben. Eine Wahl der Ausschussbesetzung wird nicht empfohlen. Die
vorgeschlagene Sitzverteilung berücksichtigt entsprechend der Berechnung nach
Saint-Laguë/Schepers die Prinzipien der Weitergabe der Repräsentation sowie der
Spiegelbildlichkeit.
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V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt:

gez.
Edgar Wolff
Landrat

Übereinstimmung/Konflikt
1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung

1 2 3 4 5

Themen des Zukunftsleitbildes nicht berührt

Themen des Verwaltungsleitbildes nicht
berührt


